
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den vergangenen Jahren ist das durchschnittliche Alter, in dem Altersrenten erstmalig in Anspruch genommen wurden, deutlich gestiegen. 
Bei den Frauen stieg es zwischen 1999 und 2020 von 62,2 auf 64,2 Jahre und bei den Männern von 62,1 auf 64,1 Jahre. 

 

Wenn bei der gesetzlichen Rentenversicherung Altersrenten vor Erreichen der maßgeblichen Altersgrenze in Anspruch genommen werden, 
können sich Abschläge ergeben – die Rentenhöhe wird also lebenslang gemindert, auch bei späteren Hinterbliebenenrenten. Der 
Rentenabschlag beträgt pro Monat vorzeitiger Inanspruchnahme 0,3 Prozent – pro Jahr also 3,6 Prozent – und ist insgesamt auf 18,0 Prozent 
begrenzt. 

 

Die Rentenbezugszeit hat sich im gleichen Zeitraum verlängert. Bei Frauen von ca. 17 Jahren auf derzeit ca. 21 Jahren und bei Männern von ca. 
14 Jahren auf knapp 19 Jahren. 

 

 

https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61860/alter-bei-rentenbeginn-grv/

